
BachChor Mönchengladbach

Satzung

§ 1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

1. Der Verein fuhrt den Namen „BachChor Mönchengladbach“ und hat seinen Sitz in 
Mönchengladbach. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der Name wird 
sodann mit dem Zusatz „eingetragener Verein“ (e.V.) versehen. Als Grundungstag wird der 
16. Januar 2022 festgesetzt.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Mönchengladbach.

3. Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck, Aufgaben

1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht insbesondere durch die Ausubung der Chormusik des Barock.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegunstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

3. Der Verein strebt die Mitgliedschaft im ChorVerband Nordrhein-Westfalen e.V. an.

§ 3 Selbstlosigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er 
ist konfessionell und politisch unabhangig.

2. Die Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmaßigen Zwecke verwendet werden.

3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person durch unverhaltnismaßig hohe Vergutungen oder durch 
Ausgaben begunstigt werden, die dem Zweck des Vereins fremd sind.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus
a) aktiven Mitgliedern (Sangerinnen und Sangern)

b) passiven Mitgliedern

c) fördernden Mitgliedern und

d) Ehrenmitgliedern

2. Die Mitgliedschaft aktiver, passiver und fördernder Mitglieder bedarf einer schriftlichen, an 
den Vorstand zu richtender Beitrittserklarung. Von der beitretenden Person wird die 
Bereitschaft erwartet, sich fur die Belange des Chores einzusetzen. Ein Aufnahmeanspruch 
besteht nicht.

3. Aktive Mitglieder nehmen als Sangerinnen/Sanger an den Chorproben und den 
Auffuhrungen teil. Die Entscheidung uber die Aufnahme in den Chor trifft die/der 
musikalische Leiter(in) in Absprache mit dem Vorstand. Hierzu kann ein Vorsingen 
durchgefuhrt werden, bei dem außer der/m musikalischen Leiter(in) mindestens ein Mitglied 
des Vorstands anwesend ist.

4. Förderndes Mitglied kann jede naturliche oder juristische Person werden, die die 
Bestrebungen des Chores unterstutzen will.

5. Personen, die sich im besonderen Maße Verdienste fur den Verein erworben haben, 



können durch Beschluss zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder sind von 
Beitragszahlungen befreit.

6. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

7. Der Austritt ist gegenuber dem Vorstand zu erklaren und bedarf der Text- oder Schriftform. 
Er ist mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des Quartals zulassig.

8. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele oder Interessen des Vereins schwer vorstoßen hat oder 
trotz Mahnung mit dem Beitrag fur sechs Monate im Ruckstand bleibt, so kann es durch 
den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 
Über den Ausschluss beschließt der Vorstand mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
nach Mitteilung des Ausschlusses schriftlich Berufung eingelegt werden, uber den dann die 
nachste Mitgliederversammlung entscheidet. Der Ausschluss ist gerichtlich nicht 
anfechtbar.

9. Ein aktives Mitglied kann sich jederzeit vom aktiven Chorgesang zuruckziehen, ohne 
auszutreten. Es erhalt dann den Status passives Mitglied.

10. Passive Mitglieder können auf Wunsch zu aktiven Mitgliedern werden. Es gelten die 
Bedingungen nach §4.3.

11. Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen ihrer Kontaktdaten unverzuglich dem Vorstand 
mitzuteilen.

§ 5 Finanzierung

1. Der Verein finanziert sich in der Hauptsache aus Mitgliedsbeitragen sowie aus Geld- und 
Sachspenden.

2. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Zur Festlegung der 
Beitragshöhe und -falligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

3. Passive und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder haben das Recht auf vergunstigte 
Eintrittskarten zu den vom Chor veranstalteten Konzerten.

§ 6 Kassenprufung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des 
Vereins gewahlte Kassenprufer / Kassenpruferinnen gepruft. Die Kassenprufer / 
Kassenpruferinnen erstatten der Mitgliederversammlung einen Prufbericht und beantragen 
bei ordnungsgemaßer Fuhrung der Kassengeschafte die Entlastung des Vorstandes.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan. Sie ist 
grundsatzlich fur alle Aufgaben zustandig, sofern bestimmte Aufgaben gemaß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan ubertragen wurden. Ihr sind insbesondere die 
Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung uber die Genehmigung und 
die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Kassenprufer, die 
weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch 
nicht Angestellte des Vereins sein durfen, um die Buchfuhrung einschließlich Jahres-
abschluss zu prufen und uber das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten.



2. Die Mitgliederversammlung tritt in der 1. Halfte des Geschaftsjahres zusammen. Die/Der 
Vorsitzende ladt hierzu schriftlich mit einer Ladungsfrist von mindestens 2 Wochen ein. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt 
das Datum des Poststempels bzw. Emailverkehrs. Das Einladungsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt 
gegebene Adresse/Mailadresse gerichtet ist.

3. Daruber hinaus hat die Mitgliederversammlung zusammenzutreffen, wenn mindestens 25% 
der Mitglieder dies unter Angabe eines bestimmten Tagesordnungspunktes schriftlich bei 
der/dem Vorsitzenden beantragen.

4. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachtraglich auf die 
Tagesordnung gesetzt und Antrage zu den angesetzten Tagesordnungspunkten 
aufgenommen werden. Zu Beginn der Mitgliederversammlung informiert die/der 
Vorsitzende uber die entsprechende Erganzung der Tagesordnung. Über Antrage auf 
Erganzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit.

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn form- und fristgerecht eingeladen 
wurde. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nicht ubertragen werden.

6. Die/Der Vorsitzende leitet die Versammlung.

7. Der Mitgliederversammlung obliegt unter anderem:

a) Wahl der/des Vorsitzenden

b) Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden

c) Wahl der/des Kassiererin/Kassierers

d) Wahl der/des Schriftfuhrerin/Schriftfuhrers

e) Wahl der musikalischen Leitung

f) Wahl einer/eines oder mehrerer Beisitzerin[en] / Beisitzer[s]

g) Wahl der Kassenpruferinnen / Kassenprufer

h) Entgegennahme des Geschaftsberichtes

i) Festlegung des Mindestbeitrages (§ 5 Abs. 2)

j) Entgegennahme des Berichtes uber die Kassenprufung § 6

k) Entlastung des Vorstandes § 6

l) Beschlussfassung uber Satzungsanderungen § 14

m) Beschlussfassung uber die Auflösung des Vereins § 15

8. Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden mit Ausnahme der in §§ 14 und 15 
vorgesehenen Falle mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
Auf Antrag hin wird geheim abgestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Fall von 
Wahlen das Los, in allen ubrigen Fallen gelten Antrage als abgelehnt.

9. Über jede Mitgliederversammlung ist eine von der/dem Vorsitzenden und von dem/der 
Schriftfuhrer/in zu unterzeichnende Niederschrift anzufertigen.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem geschaftsfuhrenden Vorstand, evtl. Ehrenvorsitzenden, der 
Chorleiterin/dem Chorleiter und dem/den durch die Mitgliederversammlung bestimmten 
Beisitzer(n)/Beisitzerin(nen).

2. Der geschaftsfuhrende Vorstand besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, 
Kassierer/Kassiererin und Schriftfuhrer/Schriftfuhrerin.



3. Der geschaftsfuhrende Vorstand vertritt den Chor gerichtlich und außergerichtlich. Er ist 
damit Vorstand im Sinne der §§ 26, 27 BGB. Er fuhrt die laufenden Geschafte, ihm obliegt 
die Verwaltung und Verwendung der Mittel. Zur Beschlussfassung genugt die Anwesenheit 
eines/einer Vorsitzenden und zwei weiterer Vorstandsmitglieder. Zur Abgabe rechts-
wirksamer Erklarungen fur den Chor gegenuber Dritten genugt die Mitwirkung eines/einer 
Vorsitzenden und eines weiteren Mitgliedes des geschaftsfuhrenden Vorstandes.

4. Über das musikalische Programm und den Zugang zu den Proben entscheidet die 
musikalische Leitung in Abstimmung mit dem Vorstand.

5. Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung fur zwei Jahre gewahlt; 
auf Antrag erfolgt die Wahl geheim. Eine Wiederwahl ist zulassig. Vorstandssitzungen 
werden einberufen, wenn es zur ordnungsgemaßen Durchfuhrung der Geschafte 
notwendig ist. Die schriftliche oder mundliche Einberufung sowie die Leitung obliegen 
dem/der Vorsitzenden, bei seiner/ihrer Verhinderung dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Beschlusse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom/von 
der Vorsitzenden und Schriftfuhrer/Schriftfuhrerin zu unterzeichnen.

6. Scheidet ein Mitglied des geschaftsfuhrenden Vorstandes wahrend der Amtsperiode aus, 
so ubernimmt auf Beschluss des Gesamtvorstandes eines der ubrigen Mitglieder des 
Vorstandes die Geschafte bis zur satzungsgemaßen Neuwahl des Vorstands.

7. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

8. Der geschaftsfuhrende Vorstand fuhrt die laufenden Geschafte des Vereins. Insbesondere 
obliegt dem geschaftsfuhrenden Vorstand die Ausfuhrung der Vereinsbeschlusse und die 
Beschlussfassung uber die Verwendung von Geldmitteln. Im Innenverhaltnis gilt, dass im 
Rahmen der laufenden Geschafte die/der Vorsitzende zum Abschluss von Rechts-
geschaften mit einem Wert von bis zu 200,00 Euro und zusammen mit einem zweiten 
Vorstandsmitglied von bis zu 500,00 Euro berechtigt ist. Daruber hinaus ist ein Beschluss 
des geschaftsfuhrenden  Vorstands erforderlich. Über die Verwendung von Geldmitteln im 
Rahmen der laufenden Geschafte ist in der jeweils nachsten Vorstandssitzung zu 
berichten.

9. Der geschaftsfuhrende Vorstand tritt mindestens einmal pro Halbjahr zusammen. Fur die 
Einberufung gelten keine Form- und Fristvorschriften. Der geschaftsfuhrende Vorstand ist 
beschlussfahig bei Anwesenheit von mindestens drei Vorstandsmitgliedern. Die 
Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gelten 
Antrage als abgelehnt. Über jede Vorstandssitzung ist eine von der/dem Vorsitzenden und 
von dem/der Schriftfuhrer/in zu unterzeichnende Niederschrift anzufertigen.

10. Beschlusse des Vorstands können bei Eilbedurftigkeit auch schriftlich oder fernmundlich 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
schriftlich oder fernmundlich erklaren. Schriftlich oder fernmundlich gefasste Vorstands-
beschlusse sind schriftlich niederzulegen und vom Schriftfuhrer zu unterzeichnen.  

§ 10 Beurkundung von Beschlussen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlusse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Schriftfuhrer zu unterzeichnen.

§ 11 Chorleitung

Die kunstlerische Leitung des Chores obliegt der/dem Chorleiter(in). Über eine etwaige 
Honorarvereinbarung entscheidet der Vorstand.

Die/der Chorleiter(in) ist fur die musikalische Arbeit im Chor verantwortlich. 
Der geschaftsfuhrende Vorstand kann die Chorleitung bevollmachtigen, alle fur die 
Durchfuhrung eines Konzertes erforderlichen Verhandlungen zu fuhren und im 
Einvernehmen mit dem geschaftsfuhrenden Vorstand die entsprechenden Vertrage 
abzuschließen und zu unterzeichnen.



§ 12 Datenschutz

1. Die Datenerhebung zur Mitgliederverwaltung erfolgt im  Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung DGVGO.

2. Daruber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur 
nach entsprechenden Beschlussen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von 
Mitgliedern heraus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben.   

3. Alle Vereinsmitglieder verpflichten sich, vertrauensvoll mit den ihnen zuganglichen 
persönlichen Daten umzugehen. Alle Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschutzt.

§ 13 Geschaftsordnung

Der Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf eine Geschaftsordnung zu erlassen.

§ 14 Satzungsanderung

1. Änderungen der Satzung können nur durch eine Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von dreiviertel der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Die Absicht zur 
Satzungsanderung ist in der Tagesordnung der Einladung zur Mitgliederversammlung zu 
dokumentieren.

2. Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Grunden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs-
anderungen mussen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 15 Auflosung des Vereins

Die Auflösung oder Aufhebung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck 
einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Fur die 
Beschlussfassung ist eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Mitglieder notwendig. 
Die Zustimmung kann auch schriftlich erfolgen.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt 
das Vermögen an die Stadt Mönchengladbach, die es unmittelbar und ausschließlich fur 
gemeinnutzige Zwecke im Sinne der Chormusik als kulturelle Aufgabe in Mönchengladbach 
zu verwenden hat, ersatzweise fur andere kulturelle Zwecke.

§ 16 Gerichtsstand

Gerichtsstand fur Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Verein und den Mitgliedern ist 
Mönchengladbach.

§ 17 Inkrafttreten und Historie

1. Die Änderung der Satzung wurde in der Versammlung des Vorstands am 18.03 2022 
beschlossen.

2. Änderungen gegenuber der ersten Version vom 16. Januar 2022: §2 Abs. 1 und 2: 
Umformuliert auf Vorschlag der zustandigen Mitarbeiterin des Finanzamtes, da mit 
der alten Fassung die Gemeinnutzigkeit nicht erreichbar sei. §15 Abs. 2: dito. §17 
Historie erganzt.


